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Beurteilungspunkte für die Qualitätssicherung 
 
 
 

Bei der Beurteilung der Reinigungsausführung werden folgende Bereiche bewertet: 
 

Alle überstellten und freie Flächen, die auch nicht direkt einsehbar sind. Dies schließt 
auch leicht wegrückbare Einrichtungsgegenstände ein (Rollcontainer, Mülleimer, etc.). 

 
Dabei dürfen die folgenden Verschmutzungen nicht vorhanden sein: 

 

Grobschmutz: z.B.: - Wollmäuse 
- Spinnweben 
- Streugut vom Winterdienst 
- Sand / kleine Steinchen 
- Laub 
- Papierknäuel 
- Papp-, Getränkebecher, Einmalgeschirr 

Feinschmutz: z.B.: - Staub 
- Blütenstaub 
- Haare 

Haftende Verschmutzungen: z.B.: - Griffspuren 
- Wischspuren auf Böden und Oberflächen 
- Flecken von Speisen und Getränken 
- Wassergebundener Straßenschmutz 
- Kaugummi 
- Strichverschmutzung durch Schuhwerk 
- Gummiabrieb durch Gegenstände 
- Graffitiverschmutzungen (soweit sich 

diese durch handelsübliche Reinigungs- 
mittel beseitigen lassen.) 

- Ablagerungen von mineralischen 
Verschmutzungen, z. B. Kalk 


